
 

BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN 

 
- Fraktion 

 14.02.14 

 
 
 

 Herrn Stadtverordnetenvorsteher 
 
 

 Antrag zur direkten Beratung in StvV 
gemäß § 9 GOStvV 

Stadtverordnetenvorsteher  

  Datum Uhrzeit Sichtvermerk 

 Antrag über SKA gemäß § 9 GOStvV    

  Schriftführer (in)   
 Antrag über BUA gemäß § 9 GOStvV Datum Uhrzeit Sichtvermerk 

     

 Antrag über HFA gemäß § 9 GOStvV   

     

x Anfrage gemäß § 9 GOStvV    

     
 Frage gemäß § 10 GOStvV    

 
 

 Altlasten in Oberursel 
 

In der Diskussion um die Altlastensanierung in der Eppsteiner Straße wurde unter anderem 
darauf hingewiesen, dass dieser Fall kein Einzelfall sein, da er aus dem sorglosen Umgang 
mit Chemikalien resultiere, der vor fünfzig Jahren üblich war. 

Dies vorausgeschickt fragen wir den Magistrat: 

1. Informationen beim Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG) 
 
Das Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie führt ein zentrales Informationssystem 
für Altflächen: das Altflächen-Informations-System Hessen (ALTIS). Darin sind grundsätzlich 
alle für Hessen bekannte Altstandorte, Altablagerungen, altlastenverdächtige Flächen, Altlas-
ten, Schädliche Bodenveränderungen und Grundwasserschadensfälle registriert. 
 

a) Welche Flächen in Oberursel sind dort als Altstandorte aufgeführt? 
b) Welche Flächen in Oberursel sind als Altablagerungen aufgeführt? 
c) Welche Flächen in Oberursel sind als altlastenverdächtige Flächen geführt? 
d) Welche Flächen in Oberursel sind als Altlasten definiert? 
e) Welche Flächen in Oberursel sind als „Schädliche Bodenveränderungen“ eingestuft? 
f) Welche Flächen in Oberursel sind als Grundwasserschadensfälle registriert? 
g) Welche weiteren Flächen in Oberursel sind Verdachtsflächen? 
h) Welche (vermuteten) Stoffe führten zu der jeweiligen Einstufung? 
i) Gibt es seitens des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie Hinweise, 

dass für einzelne der vorgenannten Flächen dringender Sanierungsbedarf besteht? 
j) Gibt es seitens des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie Hinweise, 

dass eine unmittelbare oder mittelbare Gefahr für die Gesundheit von Bürgerinnen 
und Bürgern besteht? 

 
  



2. Regierungspräsidium Darmstadt 
 
Obere Bodenschutzbehörde ist für Oberursel das Regierungspräsidium Darmstadt. 
 

a) Welche Informationen liegen beim Regierungspräsidium Darmstadt vor bezüglich  
 

 Altstandorten 

 Altablagerungen 

 Altlastenverdächtigen Flächen 

 Altlasten 

 Schädliche Bodenveränderungen 

 Grundwasserschadenfälle 

 Weiteren Bodenbelastungen 
 

b) Welche (vermuteten) Stoffe führten zu der jeweiligen Einstufung? 
c) Gibt es seitens des Regierungspräsidiums Darmstadt Hinweise, dass für einzelne der 

vorgenannten Flächen dringender Sanierungsbedarf besteht? 
d) Gibt es seitens des Regierungspräsidiums Darmstadt Hinweise, dass eine unmittel-

bare oder mittelbare Gefahr für die Gesundheit von Bürgerinnen und Bürgern be-
steht? 

 
3. Stadt Oberursel 

 
a) Welche Informationen liegen der Stadt Oberursel vor bezüglich 

 

 Altstandorten 

 Altablagerungen 

 Altlastenverdächtigen Flächen 

 Altlasten 

 Schädliche Bodenveränderungen 

 Grundwasserschadenfälle 

 Weiteren Bodenbelastungen 
 

b) Welche (vermuteten) Stoffe führten zu der jeweiligen Einstufung? 
c) Gibt es seitens der Stadt Oberursel Hinweise, dass für einzelne der vorgenannten 

Flächen dringender Sanierungsbedarf besteht? 
d) Gibt es seitens der Stadt Oberursel Hinweise, dass eine unmittelbare oder mittelbare 

Gefahr für die Gesundheit von Bürgerinnen und Bürgern besteht? 
e) Hat die Stadt Oberursel weitere Hinweise auf Flächen, bei denen der Verdacht auf 

Altlasten besteht? 
f) Hat die Stadt Oberursel weitere Hinweise auf Flächen, bei denen aktuell eine Ge-

sundheitsgefährdung für die Bevölkerung Oberursels besteht. 
g) Ist die Einstufung den jeweiligen Eigentümern bekannt? 
h) Welche Empfehlungen gibt die Stadt Oberursel bezüglich der (vermuteten) Altlasten? 
i) Welche Maßnahmen leitet die Stadt Oberursel bezüglich eines präventiven Schutzes 

der Bevölkerung ein? 
 
Sollten diese Fragen aufgrund Datenschutzes nicht beantwortet werden können, bitten wir 
um Mitteilung in nicht-öffentlicher Sitzung, ebenso wie eine datenschutzrechtlich unbedenkli-
che Nennung der Gesamtbereiche. 
 

 
Christina Herr 
Fraktionsvorsitzende BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


